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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Buchmarkt

Nachdem das Bundesgericht 2002 einen Rekurs des Schweizer Buchhändler- und
Verlegerverbandes betreffend Aufhebung der Buchpreisbindung teilweise gutgeheissen
und an die Wettbewerbskommission (WEKO) zur Neubeurteilung zurückgewiesen hatte,
erklärte die WEKO im Frühjahr 2005 zum zweiten Mal nach 1999 die flächendeckende
Preisbindung für deutschsprachige Bücher für unzulässig. Nach Ansicht der Verleger
und Buchhändler verstärkt die Abschaffung der Preisbindung jedoch die Konzentration
auf dem Buchmarkt und wird 30-40 Prozent der Läden zum Aufgeben zwingen. 1

BERICHT
DATUM: 31.03.2005
MARIANNE BENTELI

Die Buchpreisbindung geriet noch stärker unter Druck. Die Rekurskommission für
Wettbewerbsfragen bestätigte den Entscheid der Wettbewerbskommission (Weko), die
Preisbindung zu untersagen. Das von den Kartellwächtern gerügte System, der so
genannte Sammelrevers, verpflichtet die Buchhändler, die von den Verlegern fixierten
Ladenpreise einzuhalten. Das hat für die Kunden zwar den Vorteil, dass ein Buch überall
in der Schweiz gleich viel kostet, führt aber auch dazu, dass deutschsprachige Bücher
im Schnitt rund 16 Prozent teurer sind als in Deutschland oder Österreich. Der von der
Weko als ungerechtfertigte Absprache gerügte Sammelrevers wird vom Buchhändler-
und Verlegerverband mit höheren Mieten und Löhnen sowie mit «überwiegenden
öffentlichen Interessen» gerechtfertigt, für welche der Bundesrat Ausnahmeregelungen
erlassen könne. Das Bundesamt für Justiz hat aber bereits signalisiert, dafür gebe es in
der Verfassung keine Grundlage. Dennoch gelangte der Verband ans Bundesgericht,
welches der Beschwerde die aufschiebende Wirkung gewährte, bis es in der Materie
abschliessend entschieden hat. Vor vier Jahren hatte das Bundesgericht das von den
Wettbewerbsbehörden erlassene Preisbindungsverbot aufgehoben, weil mildere
Massnahmen nicht geprüft worden seien. 2

BERICHT
DATUM: 13.07.2006
MARIANNE BENTELI

2005 hatte die Wettbewerbskommission die in der Deutschschweiz geltende
Buchpreisbindung, den so genannten Sammelrevers, als unzulässige
Wettbewerbsabrede qualifiziert. Im März des Berichtsjahres stützte das Bundesgericht
diese Auffassung. Der Schweizer Buchhändler- und Verlegerverband (SBVV) gelangte
daraufhin mit einem Ausnahmegesuch nach Art. 8 des Kartellgesetzes an den
Bundesrat. Gemäss dieser Bestimmung kann der Bundesrat in Einzelfällen Absprachen
zulassen, wenn «sie notwendig sind, um überwiegende öffentliche Interessen zu
verwirklichen». Diesen Interessennachweis – beispielsweise eine flächendeckende
Versorgung der Bevölkerung mit guter Literatur – sah der Bundesrat nicht als erbracht
an. Er erklärte gegenüber den Medien, er sei davon überzeugt, dass ohne Preisbindung
Bücher grundsätzlich billiger würden und die Angebotsvielfalt nicht abnehme. Die
kulturpolitischen Interessen, welche die Gesuchsteller anführten, lassen sich laut
Bundesrat mit besseren Mitteln als der Buchpreisbindung verwirklichen. Als Beispiel
nannte er die Literaturförderung, für die allein auf Bundesebene jährlich CHF 6.7 Mio.
ausgegeben werden. Der SBVV zeigte sich vom Entscheid des Bundesrates enttäuscht.
Er hatte sich zumindest eine Übergangslösung erhofft, da die WAK des Nationalrates
daran ist, einen Gesetzesentwurf auszuarbeiten, der die Buchpreise ausserhalb des
Kartellgesetzes regeln soll. 3
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DATUM: 02.03.2007
MARIANNE BENTELI

1) Presse vom 31.3.05
2) Presse vom 13.7. und 19.9.06; NZZ, 27.2.06
3) Presse vom 2.3. und 3.5.07; NZZ, 18.3. und 5.4.07.
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